
 

 

 

Z-19.14-204  31. Oktober 2013 
 

1. Oktober 2017  

Pilkington Deutschland AG 
Haydnstraße 19 
45884 Gelsenkirchen  

Brandschutzverglasung "PYROSTOP 90/III" 
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die 
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-204 vom 22. März 2012. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung, Ergänzung und 
Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 22. März 2012 
 

 

31.10.2013 III 35-1.19.14-93/13 
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Bescheid über die Änderung, Ergänzung und 
Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
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Z86594.13 1.19.14-93/13

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

 

1. Der Abschnitt 3.2.1.2 wird wie folgt geändert: 

 

 Der erste Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

− sind ggf. die Einwirkungen von Horizontallasten nach DIN EN 1991-1-11 und 
DIN EN 1991-1-1/NA2 und von Windlasten nach DIN EN 1991-1-43 und 
DIN EN 1991-1-4/NA4 zu berücksichtigen,  

 

2. Der Abschnitt 3.1.3.1 wird wie folgt ergänzt: 

  

 Es wird folgender Satz am Ende eingefügt. 

 Die Erleichterung nach den Technischen Baubestimmungen, Anlage 2.6/9, wonach die 
"Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen 
(TRLV)"2 nicht für alle Vertikalverglasungen angewendet werden brauchen, deren Oberkante 
nicht mehr als 4 m über einer Verkehrsfläche liegt, (z. B. Schaufensterverglasungen), gilt 
hier nicht. 

 

3. Der Absatz 3.2 wird gestrichen. 

 

4. Der Abschnitt 4.4 wird wie folgt geändert: 

 

 Im ersten Satz, dritter Klammerausdruck, wird der Verweis ", ggf. in Verbindung mit 
Anlage 19" gestrichen. 

 

5. Die Anlage 19 entfällt. 

 

 

Maja Tiemann  Beglaubigt 

Referatsleiterin 

                                                           
1
  DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 

Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau 
Berichtigtes Dokument: 1991-1-1:2002-10 

2
  DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf 

Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigen-
gewicht und Nutzlasten im Hochbau 

3
  DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - 

Windlasten 
4
  DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf 

Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten 
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